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»- un Bericht 
der 

Kommiffion für Finanzen und Zölle 

über 
4 

den Entwurf eines Gefeges wegen Anfertigung und Ausgabe nener Kaffen-Anweifungen, 
(Nr. 128 der Driuchachen,) 

x 

(Anmerkung: Der Gefeg-Entwurf ift unter Nr. 58 Big. 54 ©. 381 der Anl. 3. d. Verh. d. Zweiten Kammer bereits gedruckt.) 

DAT Berathung des vorliegenden Gefebentwurfe Hat die unter- 
zeichnete Kommiflion von Erörterung der Iragen, ob und in welchem 
Betrage der Stantsregierung ein Kredit zu bewilligen, ferner ob 
diefer durch Vermehrung Der underzinslichen Stantsfchuld herbei- 
zuführen fei, Umgang genommen, weil in Betreff diefer Tragen be- 
fondere Borlagen, nämlich der Gefeg-Entwurf, betreffend den au- 
Berorventlichen Gelobedarf der Militairverwaltung für die Jahre 
4850 und 1851, fo wie der Gefeß- Entwurf, betreffend die Auflö- 
‚fung der Darlehnglaffen, gemacht worden find und Die Kommif- 
fton ihre Anficht Hinfichtlih Der Vermehrung der unverzinglichen 
Stantsfhuld in dem unter dem 26. Sebruar vd. I, erftatteten Be- 
richte ausführlich dargelegt hat. An ihrem früheren Bejchluffe Felt 
baltend, wonach Die Darlehnsfaffenfcheine der unverzinslichen Staats- 
fchuld nicht hinzutreten, fondern eingezogen und vernichtet werben 
follen, "entfehted fi) Die Kommiffion dahin, ihre Borfhläge wegen 
Anfertigung und Ausgabe neuer Kaffenanmweifungen prineipaliter 
nur in Betreff der mit 20,842,347 Rihle. eirkulivenden Kaffenan- 
weifungen zu machen, für den Ball jedod, DaB Die Kammer Die 
Bermehrung der unverzinslicen Staatsfchuld um ben Betrag ver 
Darlehnskaffenfcheine von 10 Millionen Thaler befhließen jollte, 
event. ihre BVorfehläge auf den Gefammtbetrag von 30,842,347 
Rthle. zu richten. 

Was die Anfertigung neuer Kaffenanmeifungen anbelangt, fo 
beruht 5 auf Notorität, daß die gegenwärtig im Umlauf befind- 
lichen Kaffenanweifungen, weldhe auf Grund der Allerhödften Ka= | 
binets = Ordres vom 14, November 1835, 5. Dezember 1836 und 
9. Mat 1837 ausgegeben worden find und nad Dem Gefebe vom 
7. März v, I, im Betrage von 20,842,347 Rthle. etrkuliven, durd 
den Iangjährigen Gebrauch fehr fhadhaft geworden find, fo daß, 
mie die Motive zum Gefeb - Entwurf anführen, der Geldwerth der 
umgetaufchten vefelten Kaffen-Anmweifungen in den legten fehs Mo- 
naten monatlich gegen 50,000 Athle. betragen hat und der vor- 
handene Beftand an Dlanfets bis zum Schluffe des Jahres 1852 
mwahrfcheinlich abforbirt fein wird. Die Darlehngfaffenfheine, welche 
erft in Solge Des Gefeßes vom 15, April 1848 ausgefertigt wurden, 
find zwar no von guter Befchaffenyeit, falls indeß die unverzingliche 
Staatsfchuld um ihren Betrag vermehrt werden fol, fpriht fir die 
Umwandlung derfelben in neue Kaffenanweifungen, vaß fie leicht 
nachzuahmen find, weil bei der Eile, mit welcher fie angefertigt 
werden mußten, die mwünfchensmerthe Bollentung nicht erreicht 
werden Tonnte, Bei der Umwandlung werden feruer die Kenn 

‚zeichen des Papiergelded durch Verringerung der Gattungen ver- 

einfacht und wird hierdurch Die Verbreitung falfcher Scheine er- 
fhmert. Auch erfcheint e3 angemeffen, daß Da le der 
Darlehnskaffen dem Papiergelde Die entfprechende Bezeichnung ge= 
Aber wi eine angemeffene Bertheilung der Apvintg berbrige= 
ührt wird. 
‚Na Auskunft der Staats - Regierung beftehen die Kaffenan- 

weifungen in: 
1,000,000 Rthle. in Apoints zu 500 Rthlr, 

00° = 1,400,000 2 ims en gegen 
O, N 0 = = = 50 
Ze. ei Dr ee. 
2 ie Le et ee 

überhaupt 20,842,347 Rthir., 3 
fo daß in den größeren Apoints von 500, 100 und 50 Rihlr. 
7,400,000 Rthlr. und in den Heinen Apoints son 5 und 4 Rtblr, 
13,442,347 Rthle. umlaufen, Zieht man noch die Darlehnsfaffen- 
Icheine in Betracht, weldhe im Betrage von 10,000,000 Rthlr,, und 
zwar 4 Millionen in Apoints zu 5 Rthie und 6 Milionen in 
Apoints zu1 Rihle., ausgefertigt find, fo erhöht fi) das in Heinen 
Apoints eourficende Papiergeld auf Die Summe yon 23,442,347 
Rthlr,, und zwar: 

11,060,000 Rthle. zu 5 Rthlr, 
12,382,347 =... 4 = 

Die Kommiffton ift einftimmig Der Anficht, daß hiermit das richtige 
Berhältniß zwifhen den großen und Pleinen Apoints nicht getroffen, 
viefmehr Die Summe der Iebteren zu hoch gegriffen Br 

Insbefondere wurde angeführt, daß das Metallgelo, weldes 
der Gelo-irculation als Bafis dienen müffe, mehr und mehr ver- 

drängt würde, daß bei politifchen Erfehlitterungen au die un 
teren Volföllaffen durch Verluft an Papiergeld bedroht würden 
und hieraus ein Mißtrauen gegen. alle Gattungen heroorgehen 
Könnte, ferner, Daß der Verkehr purch Die große Zahl der Heinen Apoints 
erfehwert werde, daß die Verbreitung falfher Kaffen-Anweifingen 
durch Umterfehteben in Parete erleichtert werde, dag bei Annahme 
vieler Feiner Kaffen-Anmwerfungen’nicht gleiche Aufmerkfamfeit wie 
auf eine Kaffen- Anweifung von hohem Betrage verwendet merhe, 
und paß fon vor Ausfertigung ber Darlehns=faffenfcheine Pakete 
von Kaffen-Anweifungen als Zahlungsmittel angewandt und in 
Öffentlichen Kaflen gleich eifernen Beftänden verblieben feien. 

Zusörderft wurde erwogen, zu welchen Upoints die Kaffen- 
Anweifungen in ihrem Gefammtbetrage yon 20,842,347 Rthlr.
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auszufertigen felen, und Die Frage aufgewworfen: ob überhaupt Die 
Kaffen » Anweifungen zu 4 Rthlr. entbehrlich feien. _Hiergegen 
wurde indeß angeführt, daß Die Einziehung eine Stofung im Flet- 
nen Berfehr herbeiführen würde, weil dag Metallgeld nicht: fofort 
in dem gleichen Betrage zufließen Fünne, und es würde Died nur 
zur Folge haben, dab Preußen in nod höherem Maße als bisher 
mit fremdem Papiergeld zu 1 und 5 Rthlr. überfehwenmt mürde. 
Die fraglihen Kaffen»Anweifungen feien ferner nothwendig bei 
Berfendung von Beträgen unter 5 Rthlr. und zur Ergänzung 
höherer nicht durch 5 theilbarer Beträge. Auch wurde von dem 
Regierungs- Kommiffar darauf hingemwiefen, daß die Beftimmung, 
einen aliquoten Theil der Stants-Abgaben in Kaffen - Anwelfen zu 
berichtigen, nicht wohl ausführbar fein würde, hieran aber feit- 
ehalten werden müffe, weil hierdurch der Kredit auch der Kaffen- 
nweifungen zu höhern Apoints in unruhigen Zeiten mit bedingt 

fei.._E8 machte fih hiernady Die Anficht geltend, daß die Apointg 
zu 1 Rthlr. zu belaffen, auch fihien es nicht vathfam, bei der vor- 
ausgefeßten Summe von 20,842,347 Rthlr. Kaffen» Anweifungen 
die points» Gattungen zu vermehren, vielmehr die Apnints von 
500 Rthle. abzufhaffen, da biefelben füglich durch Die Apoints 
von 100 Athlr, übertragen werden Finnen. Demgemäß wurden 
mehrere Borfehläge gemacht, die ER dahin zielten, bie 
Beinen Apoints zu vermindern. it Rüdficht darauf, daß der 
Regierungs-Kommiffer erklärte, daß feltens der Staats-Regierung 
einer Verminderung ber Apoints zu 1 Rthlr. unter den im Gefeh- 
Entwurf ausgeworfenen Betrag entgegengetreten werden “mülfe 

amd diefelbe die Berantwortlichkeit fiir Die vorausfichtliche Stodung 
im Berkehr nicht Übernehmen wolle, entichied fi die Kommiffion 
für nachftehende Bertheilung: 

5,000,000 Rthfe. a 100 Rthlr, 
5,000,0090 = a. 50. = 
4,5000 -» a 5 '=- 
312847 ae 

überhaupt 20,842,347 Rihlr. 
Shliepiih erllärt fi Die Kommiffion für den Fall, daß bie 

Kammer die Vermehrung ber unverzinglichen Staatsfchuld um den 
Betrag der Darlehns-Kaffenfcheine befchließt, mit den in dem Ge- 
fes-Entwurfe beliebten Apoints - Önttungen und Beträgen einver- 
landen und halt namentlich die Kreivung der neuen points zu 
10 Athlr. als Mittelftufe zwifchen den Apoints von 5 und 50 Rthlr. 
mit Rüdfiht auf Die Gefammt=- Summe der KRaffen- Anweifungen 
für den Verkehr erfpriegfich. 

‚Die im zweiten Sabe des $, 2 enthaltene Beftimmung, daß 
vor Ausgabe der neuen Kaffen-Anweifungen eine Befchreibung der- 
felben zu veröffentlichen ift, glaubt die Kommiffton um Deshalb 
auf den $. 1 am Schluffe Herübernehmen zu müflen, weil hier der 
Ausfertigung der Kaffen-Anmelfungen durch Die Hauptverwaltung 
der Stantsfchulden bereits gedacht wird, der $. 2 bagegen in jei= 
‚nem erften Sabe von der Einziehung der feitherigen Kalfen - An= 
weifungen und ber Darlehns-Kaflenfhetne handelt und fomit nad 
dem DBorfhlage der Kommiffion das Gleihartige nicht gefondert, 
fondern zufommengeftellt wird. £ 

Bei $. 2 ifl Zu erinnern, Daß zwar auf fümmtlichen Kaffen- 
Anmeifungen das Datum vom 2, Sanuar 1835 vermerkt ift, daß 
indeß eine publigirte Verordnung von biefem Tage nicht eriflirt, 

‚die Kaffen - Anweifungen vielmehr erft in Tolge der Allerhödften 
Kabinetg - Drvres vom 14. November 1835, 5. Dezember 1836 
und 9. Mai 1837 ausgegeben find. Um nun zu bezeichnen, dag 
unter dem 2. Sanuar 1835 unn 15. April 1848 Die den Kaffen- 
Anmeifungen und den Dahrlehns-Kaffenfheinen nufgeprägten Data 
gemeint feien, wurb@®der Borfihlag gemacht, vor Diefen Zagen die 
Morte ‚de dato“ einzufhalten, verfelbe erhielt jedoch nicht die 
Stimmenmehrheit, weil man die im Gefeb- Entwurf gebrauchte 
Bezeichnung für ausreihend und zutreffend hielt. 

Der $. 3. giebt zu wefentlichen Bedenfen feine Beranlaffung, 
Da die für den Umtaufch Des Paptergeldes geftellte Frift, welche 
im Ganzen einen Zeitraum ‚von funfzehn Monaten umfaßt, bin- 
länglich weit gegriffen Ifl, um auch für das in fernen Ländern befind- 
Yiche Pagiergelv die rechtzeitige Rüdfendung zu fiihern, auch der beab- 
fitigten _Publicationgweife der Einwurf nicht gemacht werden 
Tann, daß für eine allgemeine Kenntnignahme nicht hinlänglich ge- 
forgt fe. Es foheint insbefondere nicht erforderlich und felbft un- 
awelmäßig, daß die Zeitungen, Durch melde die Befanntmadung 
erfolgen fo, im Gelege namentlich bezeichnet werben, teil bet 
ettonigem Mechfel des Namens oder beim Eingehen einer biefer 
Zeitungen die Wirfung des geftellten Präklufiotermins vereitelt 
werben mwirbe. Eben fo erfcheint die Bekanntmachung durch außer- 
Deutiche Zeitungen überfläffig, da außerhalb Deutichland preußiiches 

Papiergeld nur wenig Furfirt, dorthin auch deutfche Zeitungen ge- 
langen und fremde Staaten dns Intereffe ihrer Angehörigen felbft 
wahrzunehmen haben. 

Dagegen wurde befihloffen, fatt der Anfangsworte des ITebten 
Snhes im erften Alinea des $. 5: „mit Ablauf derfelben werden‘ 
zu feben: „mit Eintritt des Präklufistermins werben‘ weil hier" 
durch der beabfihtigte Sinn Harer ausgedrückt wird, Aus gleichem 
©runde erflärt fi) die Kommiffton dafür, Daß ftatt der Eingangg- 
torte des zweiten Alinen im $.3: „Anmeldungen zum Schuße gegen 
die Praffufion finden nicht flat,“ gefebt wird: „Anmeldungen zum 
Schube gegen die Präfluffon find unftatthaft,‘ 

Bei S. 4 wird vorgefchlagen, flatt der Worte: „nah Maß- 
gabe” zu feben: „nach BVorfchrift”, weil der $. 17 des Gefebes 
som 24, Sehruar 1850 das Verfahren für die Vernichtung Der 
a nicht mehr geeigneten Kaffen - Anweifungen felbft 
enthält, : 

Sm $. 5 tft zunörderft der in der erften Zeile allegirte $. 2 
in Oemäßheit des zu $. 1 proponirten Zufabes in „S. 1” umzu= 
ändern, Ferner erjcheint e3 angemeffener, flatt: „Be- oder zer- 
jöhnittene“, fo wie ftatt: „Be= oder Zerfihneiden” zu fagen: „Be- 
Ihnittene amd zerjchnittene” und „Befchneiden oder Zerfchneiden.“ 
In formeller Beziehung tft noch zu erwähnen, daß der mit den 
Worten: „Be- oder zerfihnittene Kaffen-Anweifungen” beginnende 
Schlußfag des $. 5 aus Verfehen beim Drude eingerüct ift und 
derfelbe ‚einen befonderen Abfab bilden muß. Im Materiellen 
gaben beim $.5 Die Worte: „in der Regel nur dann“ zu Bedenken 
Beranlaffung, weil die Ausnahmen von der Regel nicht angegeben 
feien, mithin bie Leiftung eines Erfabes für befchädigte Kaffen- 
Anmeifungen Teicht zur Willftr führen Eönne; auch wurde ange- 
vegt, ob Die Ausnahmen auf die Fälle zu befchränfen feien, in 
welchen eine fpezielle Löfhung der befchädigten Kaffen-Anweifungen 
in den Stanım-Büchern durch noch Tennbare Merkmale verfelben 
möglich fet. ‘ Andererfeitd wurde angeführt, daß nach der den Mp- 
tiven beigefügten Allerhöchften Kabinets-Drdre vom 13. Sanıar 
1828 die Haupt-Berwaltung der Staatefchulden ermächtigt fet, be- 
fhädigte oder unbraubare. Kaffen-Anweifungen unter. Beriidfichtt- 
gung der hei jeden einzelnen Sale obmwaltennen Umftände nad 
ihrem pflichtmäßigen Ermeffen umzutaufchen. Sn Folge deffen habe 
die Hauptverwaltung der Gtaatsfihulden feither Erfab geleiftet, 
fobald fie die Heberzeugung gewonnen, daß die präfentirte Kaffen- 
Anwelfung richtig gewefen und dem Staate aus dem Umtaufch Fein 
Shave ermachfe, fie habe Dann, falls die Nummer felbft in den 
Stamm-Bühern nicht habe gelöfcht werben Finnen, den Geldbetrag 
in Iebteren abgefchrieben. Dies Verfahren habe ih nah allen | 
Richtungen hin vollfommen bewährt; eine Speztalifirung der Aus- 
nahmefälle fet nicht ausführbar, und da die Hauptverwaltung der 
Stantefäulden eine felbfiitändige Behörde mit Tollegialifcher Ver- 
foffung bilde, fo Fönne einer Bejorgnig vor Wilfür um fo weniger 
Raum gegeben werden. 

Die Kommiffion war fchließlih einftimmig der Anficht, Daß es 
bei Dem feitherigen Verfahren zu belaffen fet, fie befchloß indeb, da 
die gedachte Kabinets-Ordre feither nicht publiziert tft, den inhalt 
in den Gefeß-Entwurf aufzunehmen, firih zu Diefem Behufe bie 
Worte: „in der Regel nur dann” und fchob hinter Die Worte: 
„Nötbar find“ folgenden Gab ein: : ; 

D5 in anderen Fällen ausnahmsmeife ein Erfab geleitet 
werben fann, bleibt dem pflichtmäßigen Ermeffen der Haust- 
verwaltung der Stantsfchulden überlaffen. : 

Gegen $. 6 und $. 7 Findet fich nichts zu erinnern. 
Für den Fall, daß die Kammer beichließt, eine Vermehrung 

der unverzinglichen Staatsfchuld um den Betrag der Darlehns- 
Kafenfcheine nicht eintreten zu laffen, tft die als: „Prinzipale Bor- 
fchläge der Kommtffion‘ bezeichnete Anlage beigefügt. Desgleichen 
it für den Tall, daß die Kammer ihre Zuftimmung zu der Ber- 
mehrung der unverzinglichen Stantsfchuld um den Betrag der 
Darlehng=Kaffenfiheine ertheilt, Die ala: „Eventuelle Vorfehlige der 
Kommtifion“ bezeichnete Anlage beigefügt. 

Die Kommiffton trägt hiernac bei der Kammer darauf an: 

dem vorliegenden Gefeb-Entwurfe, unter Berüdjichtigung 
der vorgefählagenen Abänderungen, nach einem ber beiden 
Borfhläge die Zuftimmung zu ertheilen, 

Berftn, den 9 April 1851, 

Die Kommifjton für Finanzen und Zölle, 

son Patow (Borfibender). Palm (Neferend). 
von Hagen. Sad Oamet. Kette, Lenfing. 

Camphaufen. Harkort. Krufe, 

Syrdan, 
Pelker, 
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NRegierungs- Entwurf, 

Entwurf eines Gefekes 

zur 

Anfertigung und: Ausgabe neuer Kaffen- 

Anmweifungen. 

8 1 
An die Stelle der durch $.1 des Gefebes vom 7, März 1850 

(Sefeb-Sammlung ©. 163) ald unverzinslihe Stantafhuld aner- 
Fannten Kaffen-Anmeifungen im Grfommtbetrage von 

20,842,347 Rithlr. 

und ber nad SS, Zund 17 Deg Gefehes vom 
45, April 1848. (Gefeb-Sammlung ©; 105) 
ausgeferiigten, nad) 8.2 des Gejrbes vom 
EN RETRET IST, Der unverzine- 
lichen Staatsfhuld hinzugetretenen Darlehng=- 
Staffenfhheine im Betrage von...» 10,000,000  » 

im Ganzen : 30,842,347 Rthir. 

fofen neue Kaffen-Anmweifungen, und zwar: 

für 7,500,000 Rthle. in Apoints zu 100 Rthlr. 
2 7,500,000 » » » » 50 » 

» : 8,000,000 » » » » 10 » 
» 4,500,000 » » »,- » 5 » 

» 6,342,347. » » » » 4 » 

30,842,247 Rthle. 

angefertigt und in Umlauf gefeßt werden, 

Die Ausfertigung und Ausreihung der neuen Kafen-Anmwei- 
fungen liegt der Haupt-Vermaltung der Stantöfhulden ob, 

\ 

Sl 
Gegen Ausgabe Diefer neuen Kaffen-Anmweifungen werben die 

Kaffen-Anweifungen vom 2, Januar 1835 und die Darlehns-Kaf- 
fenfheine som 15. April 1848 eingezogen. Bor der Ansgabe wird 
eine genaue Beireibung ber neuen Kaffen-Anmetfungen öffentlich 
befannt gemacht, 

” 19. 

Die Aufforderung zum Umtaufc, erfolgt zw drei verfchiedenen 
Malen, in Zwifchenräumen von Drei Monaten, durd die Amte- 
hlätter und durch Zeitungen fünmtlicher Provinzen, fo wie purch 
mehrere auswärtige beutfhe Zeitungen. Nach Ablauf von drei 

Anl, 3.9, DerbandL, d I, Rammer, (Beil.-3. Preug. Etantes2in.) 

Anlage: 
ee ui a 

Prinzipale Borfhläge der| Eventuelle Borfhläge der 
Kommiffion, KRommiffion, 

Entwurf eines Gefekes 

wegen 

Anfertigung und Ausgabe neuer Kaffen- 

Anmweifungen, 

Wir Sriedrih Wilhelm, 
yon Öottes Onaden, König 
von Preußen 20. ıc. 

verorpnen mit Zuftimmung der 
Kammern, mas folgt: 

Sr 
An die Stelle der durdy $. 1 

des Gefebes vom 7. März 1850 
(Gefeb-Sammlung ©. 163) als 
unverzinsliche Staatsfhuld aner- 
fannten Kafjen- Anweifungen im 
Gefammt=-Betrage von 

20,842,347 Rihfe, 

follen neue Kaffen-Anmeifungen, 
und zwar: : 

Rihlr, Rthle. 
für 5,000,000 in Appintg zu 100 

» 5,000,000 » See) 
» 4,500,000 » » » 5 

2 6,342,347 » » » 1 

20,842,347 Rtplr. 

angefertigt und in Umlauf ıgefebt 
werden, & 

Die Ausfertigung und Ausrei- 
hung der neuen Kaffen - Anmei- 
füngen liegt der Hauptserwaltung 
der Staatsigulden pb, welche vor 
der Ausgabe eine genaue Be- 
[hreibung Yffentlih befannt zu 
madben hat. 

RR IR 
* Segen. Ausgabe diefer neuen 
Kaffen-Anmweifungen werden die 
Kaffen-Anmeifungen yom 2, Ia- 
nuar 1835 eingezogen. - 

\ 

Bu, 
Die Aufforderung zum Um- 

taufch erfolgt zu Drei verfiiede- 
nen Malen in Zwilhenräumen 
yon Drei Monaten, dur) Die 

163 

Wir Friedrich Wilhelm, 
von Gottes Onaden, König 
von Preußen 20. 36. 

verordnen mit Zuftimmung der 
Kammern, was folgt: 

41! 
An die Stelle der durh S. 1 

bes ©efehes vom 7. März 1850 
(Sefrb- Sammlung ©. 163) ale 
ungerzingliche Staatsfchuld aner- 
fannten Kaffen = Anweifungen -im 
Gefommtbetrage von ‘ 

20,842,347 Rthlr, 
und der nad) 
$$. 2 und 17 
des Gefedrd 
vom 15. April 
1818 (Gefeg- 
Sammlg. ©. 
105) ausge- 
fertigten, nad) 
$.2 des Ge=- 
febes vom 
..ten 
D. S, der uns 
verzinslichen 
Staatsfehuld 
binzugetrete= 
nenDarlehng- 
Kaffenicheine 
im DBetrage 

err00.. 

l 
10,000,000  » 

im Ganzen 30,842,347 Ahle, 
follen neue Kaffen-Anweifungen, 
und zwar; 

Rihlr. Rthlr. 
für 7,500,000 in Appints zu 100 
» 7,500, » » » 50 
» 5,000,000 »  »  ».40 
» 4,500,000. » » » 5 

> 6,342,347 » » » 1 

30,842,347. Rthlr. 
angefertigt und in Umlauf gefegt 
werden, 

Die Ausfertigung und Nusrei- 
hung der neuen Kaffen-Anmei- 
fungen liegt der Hauptverwaltung 
der Stantsfihulden ob, melche vor 
der Ausgabe eine genaue Be- 
fohreibung öffentlich bekannt zu 
macden. hat, 

9% 
Gegen Ausgabe Diefer neuen 

Kaffen-Anmweifungen werden bie 
Kafjen-Anweifungen som 2, Sa- - 
nuar 4835 und Die Darlehne- 
Kaffenfcheine, vom 15. April 1848 

| eingezogen. 
% 0 

Die Aufforderung zum Im- 
taufh erfolgt zu drei Serfchieben 
nen Malen in Siifchenräumen 
von drei Monaten, push bie
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Regierungs- Entwurf. 

Monaten, von Der Ieöten Befanntmadung an gerechnet, wird. ein 
Präflufiotermin auf fehs Monate hinaus angefebt und in jedem 
Monate einmal durch die gedachten Blätter bekannt gemacht, Mit 
Ablauf derfelben werden alle alsdann nicht eingelieferte Kaffen-An- 
mweifungen und Darlehns-Kaffenfheine vom Jahre 1835 und bezie- 
hungsweife 1848 ungültig und alle Anfprüche ausdenfelben an den 
Staat erlöfchen, 

Anmeldungen. zum Schube gegen Die Präklufion finden nicht 
ftatt. Alle bis zum Prakfufistermin nicht eingelieferte alte Kaffen- 
Anweifungen und Darlehns-Kaffenjcheine find, wo fie etma nod 
zum Borfchein fommen, anzuhalten und an die Hanptverwaltung 
der Staatöfhulden abzuliefern. ä 

$. 4 
 — Die nad $. 3 eingegangenen alten Kaffen-Anweifungen und 
Darlehnd- Kaffenjcheine werden nach Maßgabe nes $. 17 des Ge- 
febes vom 24. Februar 1850 (Gefes-Sammlung ©. 57) vernihtet 
und die Gelodbeträge derfelben Hffentlich befannt gemacht. 

ae 
Sur befhädigte oder unbrauchbar gewordene Eremplare der 

nah $. 2 ausgegebenen Kafen-Anweilungen wird in der Regel 
nur dann Erfab geleiftet, wenn 

4) die gedrudte Litera, Serien- und Foltenzahl, 

2) die gefhriebene Nummer und 
3) bie neben berfelben ftehende Namensunterfchrift noch voll- 

Randig fihtbar find. Be- und zerfihnittene Kaffen-An- 
mweifungen dürfen in Zahlung: nicht angenommen werben, 
fondern find anzuhalten und an die Hauptverwaltung ber 
Staatsfchulden abzulfiefern, weldhe nur dann Erfah dafür 
Ieiftet, wenn nachgemiefen wird, daß das Be- oder Zer-. 
fhjneiven aufällig erfolgt ift. 

S.6 
Alle gefehliche Bellimmungen, welde wegen der Kaffen-An- 

weifungen bisher ergangen find, finden au auf die neuen Kaffen- 
Anweifungen Anwendung, infoweit fie durd) diefes Gefeb nicht ab- 
geändert worden. : 

8. 
Der Finanz Minifter ift mit Ausführung diefes Gefebes be- 

Aufteagt. 
Beglaubigt: 

Der Finanz - Minifter, 
yon Rabe. 

Prinzipale Borfihläge der 
Kommiffion, 

Umteblätter und dur Zeitungen 
fämmtliher Provinzen, fo wie 
dur) mehrere auswärtige beutfche 
Zeitungen. Nad Ablauf von drei 
Wionaten, von ber Jebien Belannt- 
mahung an gerechnet, "wird ein 
Praklujivtermin auf fechs Monate 
hinaus angefegt und in jedem 
Vonate einmal durd die gedad- 
ten Blätter befannt gemacht. Mit 
Eintritt des Praflufioterming wer= 
den alle alsdann. nicht eingelie- 
ferte Kaffen-Anweifungen ungül- 
tig und alle Anfprüche aug Den- 
jelben an den Staat erlöfchen, 

Anmeldungen zum Schube ge- 
gen Die Praklufion find unftatt- 
haft. Alle bis zum Präklufiv- 
termin nicht eingelieferte alte Kaj- 
fen-Anmweijungen find, mo fie etwa 
nod zum Borihein fommen, an- 
zuhalten und an die Hauptver- 
maltung der Staatsfhulden ab- 
aultefern, 

$. 4 
Die nah $. 3 eingegangenen 

alten Kaffen-Anweifungen werben 
nad Vorichrift des $. 17 Ded Ge- 
febeg vom 24. Bebruar 1850 
(efeb - Sammlung ©. 57) ver- 
nichtet und Die Gelobeträge Ders 
‚felden öffentlich hefannt gemacht, 

Se 
Zur befhjäbkäte oder unbraud- 

bar gewordene Eremplare ver 
nach $. 1 ausgegebenen Kafjen- 
Anweifungen wird Erfah gelei- 
ftet, wenn 

1) Die gedrudte Litera, Serien- 
und Holienzahl, 

2) die gefchriebene Nummer und 
3) die neben derjelben ftehenve 

Nramensunterforift \ 
no volftändig fihtbar find. 
‚Ob in anderen Tällen aus- 

nahmsweife ein Erfab gewährt. 
werden Tann, bleibt ven pflicht- 
mäßigen Ermejfen der Haupt- 
Berwaltung der Staatsfhulden 
überlaffen. 

Belchnittene oder zerfhnittene 
Kafjen =» Anweifungen dürfen in 
Zahlung nicht angenommen mwer- 
den, fondern find anzuhalten und 
an die Haupt-VBermwaltung ver 
Staatsfhulven abzuliefern, welche 
nur dann Erfas dafür leiftet, wenn 
nacdhgemwiefen wird, Daß Dag Be- 
fihneiden oder Zerfchneiden zufällig 
erfolgt tft. 

Unverändert. 

8.7, 
Unveränvert, 

Eventuelle Borfhläge der 
Kommiffion. 

Amtsblätier und durd; Zeitungen 
fänmtlicher Provinzen, fo wie 
durd) mehrere auswärtige beutfche 
Zeitungen, Nad) Ablauf von drei 
Monaten, von Der leßten Befannt- 
mahung an gerechnet, wird ein 
Praftujiotermmn auf jehs Monate 
hinaus angefeßt und in jedem 
Monate einmal dur; die gedad- 
ten Blätter befannt gemacht. Mit 
Eintritt des Praklufisterming wer- 
den alle alsdann nicht eingelie- 
ferte Kaffen » Anweifungen und 
Darlehns-Raffenfcheine vom Jahre 
1835 und beziehungsmweife 1848 
ungültig und alle Anfprüche aus 
benfelben an den Stant erlöfchen. 

Anmeldungen zum Schuße ge- 
gen die Präklufion find unftatt- 
haft. Alle bis zum Prakiufio- 
termin nicht eingelteferte alte Kaf- 
fen-Anweifungen und Darlehns- 
Kaffenfiheine find, wo fie etwa 
noch zum Borfchein Fommen, an- 
zuhalten und an die Hauptver- 
waltung der Stantefhulden ab- 
auliefern, 

SA, 
Die nad) $. 3 eingegangenen 

alten Kaffen-Anweifungen und 
Darlehns » Kaffenfcheine werden 
nad) Borfchrift des S. 17 des ©e- 
febes vom 24. Februar 1850 
(Gefeb - Sammlung ©. 57) ver- 
nichtet und die Geloheträge der- 
felben Yffentlich befannt gemacht. 

ER 
Vür Befchänßte oder unbraud- 

dar gewordene Cremplare der 
nad $. 4 ausgegebenen Kaffen- 
Anmeifungen wird Erfab gelet- 
ftet, wenn 
4) die gebrudte Litera, Serien- 

und Solienzahl, 
2) die gefchriebene Nummer und 
3) die neben berfelben ftehende 

Namensunterfchrift 
noch vollftändig fihtber find. 

Ob in anderen Fällen aus- 
nahmamweife ein Erfab geleiftet 
werden fann, bleibt dem pflicht- 
mäßigen Ermefjen der Haupt- 
‚Berwaltung der Stäntsfchulden 
überlaffen. 

Befchnittene oder zerfehnittene 
Raffen - Anweifungen dürfen in 
Zahlung nicht angenommen wer- 
den, fondern find anzuhalten und 
an die Haupt- Berwaltung ‚der - 
Staatsfhulden abzuliefern, weldye 
nur dann Erfab, dafür leiftet, went 
nachgewiefen wird, daß Das DBe- 
fehneiden oder Zerfihneiden zufällig 
erfolgt ift. 

‚S. 
Unverändert, 

$ 7, 

Unverändert,


